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Studienordnung für den nicht-konsekutiven Studiengang 
Informatik für Journalisten 

mit dem Abschluss Master of Science (M.Sc.) 
an der Technischen Universität Chemnitz 

vom 11. Juli 2008 
 
Aufgrund von § 21 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen im Freistaat Sachsen (Sächsisches 
Hochschulgesetz - SächsHG) vom 11. Juni 1999 (SächsGVBl. S. 293), zuletzt geändert durch Artikel 
13 des Gesetzes vom 15. Dezember 2006 (SächsGVBl. S. 515, 521), hat der Senat der Technischen 
Universität Chemnitz die folgende Studienordnung erlassen: 
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Anlage: 1 Studienablaufplan 
 2 Modulbeschreibungen 
 
In dieser Studienordnung gelten grammatisch maskuline Personenbezeichnungen gleichermaßen für 
Personen weiblichen und männlichen Geschlechts. Frauen können die Amts- und 
Funktionsbezeichnungen dieser Studienordnung in grammatisch femininer Form führen. Dies gilt 
entsprechend für die Verleihung von Hochschulgraden, akademischen Bezeichnungen und Titeln. 
 

Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
Die vorliegende Studienordnung regelt unter Berücksichtigung der jeweils gültigen Prüfungsordnung 
Ziele, Inhalte, Aufbau, Ablauf und Durchführung des Studiengangs Informatik für Journalisten mit dem 
Abschluss Master of Science an der Fakultät für Informatik der Technischen Universität Chemnitz.  
 

§ 2 
Studienbeginn und Regelstudienzeit 

(1) Das Studium kann im Wintersemester aufgenommen werden.  
(2) Der Studiengang hat eine Regelstudienzeit von vier Semestern (zwei Jahren). Das Studium 
umfasst Module im Gesamtumfang von 120 Leistungspunkten (LP). Dies entspricht einem 
durchschnittlichen Arbeitsaufwand von 3600 Arbeitsstunden. 
 

§ 3 
Zugangsvoraussetzungen 

(1) Die Zugangsvoraussetzung für den Masterstudiengang Informatik für Journalisten erfüllt, wer 
einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss an einer Hochschule in einem 
geisteswissenschaftlichen Studiengang erworben hat.  
(2) Über den Zugang anderer Bewerber entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 

§ 4 
Lehrformen 

(1) Lehrformen können sein: die Vorlesung (V), das Seminar (S), die Übung (Ü), das Projekt (PR), 
das Kolloquium (K), das Tutorium (T), das Praktikum (P) oder die Exkursion (E). 
(2) In den Modulbeschreibungen wird geregelt, welche Lehrveranstaltungen in englischer Sprache 
abgehalten werden. 
 

§ 5 
Ziele des Studienganges 

Der Masterstudiengang Informatik für Journalisten (IfJ) ergänzt das Ausbildungsprofil der Fakultät für 
Informatik um eine wichtige interdisziplinäre Komponente. Mit ihm wird erstmals ein fortgeschrittenes 
Ausbildungsprogramm für Absolventen grundständiger Studiengänge der Geisteswissenschaften, 
welche in journalistische Berufsfelder einführen, angeboten. Besonders Journalisten stoßen in der 
Praxis mit modernsten Informationstechnologien zusammen, haben in der Regel aber keine 
technologische Vorbildung. Ein erfolgreicher Journalist bedarf aber zunehmend nicht nur einer auf 
Kommunikationsaspekte fixierten Ausbildung, sondern benötigt zunehmend Kenntnisse aus dem 
Bereich der Informatik, um effizient die unterschiedlichen Technologien und Medien einsetzen zu 
können. Beispiele dafür sind Web-Redakteure, die in der Regel in den Geisteswissenschaften 
ausgebildet und in der Technik Autodidakt sind. Aber auch Auslands-Korrespondenten haben 
zunehmenden Echtzeitdruck bei gleichzeitig sehr unvorhersehbaren technischen Umständen. Eine 
Ausbildung in Informatik basierend auf einer journalistischen Grundausbildung bildet die Basis für den 
sicheren Umgang mit verschiedenen Technologien und Medien wie Funk, TV, World Wide Web.  
 
Der Masterstudiengang Informatik für Journalisten (IfJ) ist in dieser Konzeption einmalig in 
Deutschland und geht speziell auf die Bedürfnisse von Journalisten ein. Hierfür wurde der 
Studiengang anwendungsorientiert konzipiert. Die Studierenden erlernen grundlegende Methoden der 
Informatik sowie Aspekte der IT-Technik und der Medieninformatik, die sie befähigen, selbständig mit 
komplexen Produkten der Informatik zu arbeiten.  
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Teil 2 

Aufbau und Inhalte des Studiums 
 

§ 6 
Aufbau des Studiums 

(1) Im Studium werden 120 LP erworben, die sich wie folgt zusammensetzen: 
 
 
1. Grundlagenmodule: 
Folgende Module mit einem Gesamtumfang von 32 LP sind zu belegen: 
 

IfJ_01 Algorithmen und Datenstrukturen, 19 LP (Pflichtmodul) 
FRIZ_01 Informatik I, 5 LP (Pflichtmodul) 
FRIZ_02 Informatik II, 5 LP (Pflichtmodul) 
B_02 Proseminar Informatik, 3 LP (Pflichtmodul) 

 
2. Vertiefungsmodule: 
Aus den nachfolgend genannten Vertiefungsmodulen sind Module im Gesamtumfang von 38 LP 
auszuwählen: 
 

B_X Industrielle IT-Anwendung der Informatik, 3 LP (Wahlpflichtmodul) 
BS_02 Grundlagen der Anwendungsunterstützung, 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
CE_01 Grundlagen der Technischen Informatik, 8 LP (Wahlpflichtmodul) 
DVS_01 Datenbanken Grundlagen, 5 LP (Wahlpflichtmodul)    
GDV_01 Praxisorientierte Einführung in die Computergraphik, 3 LP (Wahlpflichtmodul) 
GDV_02 Computergraphik I, 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
GDV_05 Grundlagen der Computergeometrie, 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
ISST_03 Information Retrieval I, 3 LP (Wahlpflichtmodul) 
KI_01 Einführung in die Künstliche Intelligenz, 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
MA_01 Höhere Mathematik I, 10 LP (Wahlpflichtmodul) 
MI_01 Medientools, 3 LP (Wahlpflichtmodul) 
MI_02 Medienapplikationen, 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
MI_03 Mediengestaltung, 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
MI_04 Mediencodierung, 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
MI_05 Medienergonomie, 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
MI_07 Medienretrieval (Information Retrieval II), 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
MI_08 Medienmanagement, 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
RA_01 Maschinenorientierte Programmierung, 3 LP (Wahlpflichtmodul) 
RA_02 Rechnerorganisation, 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
URZ_01 Techniken der IT-Sicherheit, 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
VSR_01  Rechnernetze, 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
VSR_05 Sicherheit Verteilter Systeme, 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
VSR_06 XML-Werkzeuge, 5 LP (Wahlpflichtmodul) 

 
3. Modul Forschungsseminar: 
M_01 Forschungsseminar, 5 LP (Pflichtmodul) 
 
4. Modul Forschungspraktikum: 
M_02 Forschungspraktikum, 15 LP (Pflichtmodul) 
 
5. Modul Master-Arbeit:  
M_03 Master-Arbeit, 30 LP (Pflichtmodul) 
 
(2) Der empfohlene Ablauf des Studiums im Masterstudiengang Informatik für Journalisten an der 
Technischen Universität Chemnitz innerhalb der Regelstudienzeit ergibt sich aus der zeitlichen 
Gliederung im Studienablaufplan (siehe Anlage 1) und dem modularen Aufbau des Studienganges.  
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§ 7 
Inhalte des Studiums 

(1) Der Masterstudiengang Informatik für Journalisten mit einem Gesamtumfang von 120 
Leistungspunkten bildet innerhalb des Studiengangskonzepts der Fakultät eine Besonderheit, da er 
der einzige nicht-konsekutive Studiengang ist. Mit diesem Studiengang sollen Absolventen 
geisteswissenschaftlicher Richtung gewonnen werden, die sich für einen weiterführenden technischen 
Studiengang interessieren. Entsprechend kann beim Aufbau des Studiengangs nicht auf die 
Kenntnisse von Bachelorabsolventen der Informatik-Studiengänge zurückgegriffen werden, sondern 
es müssen auch Grundlagenveranstaltungen angeboten werden, die gezielt mit weiterführenden 
Veranstaltungen kombiniert werden. 
Der Masterstudiengang Informatik für Journalisten bietet eine solche Mischung aus Grundlagen- und 
Fortgeschrittenenveranstaltungen an. Der Studiengang basiert auf drei etwa paritätisch belegten 
inhaltlichen Säulen: den grundlegenden Informatik-Methoden, Aspekten der Informationstechnik und 
der sehr anwendungsnahen Medieninformatik. Diese Veranstaltungen erstrecken sich über die ersten 
drei Semester.  
Im dritten Semester beginnen die Studierenden zusätzlich mit der selbständigen praktischen Arbeit an 
einem Themenbereich im Rahmen eines Praktikums. Dieses Praktikum dient als Einführung in die 
wissenschaftliche Arbeit und somit als Vorbereitung auf die abschließende Masterarbeit im vierten 
Semester. 
(2) Inhalte, Ziele, Lehrformen, Leistungspunkte, Prüfungen sowie Häufigkeit des Angebots und Dauer 
der einzelnen Module sind in den Modulbeschreibungen (siehe Anlage 2) dargestellt. 
 
 

Teil 3 
Durchführung des Studiums 

 
§ 8 

Studienberatung 
(1) Neben der zentralen Studienberatung an der Technischen Universität Chemnitz findet eine 
Fachstudienberatung statt. Der Fakultätsrat der Fakultät für Informatik beauftragt ein Mitglied der 
Fakultät mit der Wahrnehmung dieser Beratungsaufgabe. 
(2) Eine Studienberatung soll insbesondere in folgenden Fällen in Anspruch genommen werden:  
1. vor Beginn des Studiums,  
2. vor einem Studienaufenthalt im Ausland, 
3. vor einem Praktikum,  
4. im Falle von Studiengangs- oder Hochschulwechsel, 
5. nach nicht bestandenen Prüfungen. 
 

§ 9 
Prüfungen 

Die Bestimmungen über Prüfungen sind in der Prüfungsordnung für den konsekutiven 
Masterstudiengang Informatik für Journalisten mit dem Abschluss Master of Science an der 
Technischen Universität Chemnitz geregelt. 
 

§ 10 
Selbst-, Fern- und Teilzeitstudium 

(1) Diese Studienordnung geht davon aus, dass die Studierenden die Inhalte der Lehrveranstaltungen 
in selbständiger Arbeit vertiefen und sich auf die zu besuchenden Lehrveranstaltungen vorbereiten. 
Die für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Kenntnisse werden nicht 
ausschließlich durch den Besuch von Lehrveranstaltungen erworben, sondern müssen durch 
zusätzliche Studien ergänzt werden.  
(2) Ein Fernstudium oder Teilzeitstudium ist nicht vorgesehen. 
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Teil 4 

Schlussbestimmungen 
 

§ 11 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Die Studienordnung gilt für die ab Wintersemester 2008/2009 Immatrikulierten. 
 
Die Studienordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Technischen Universität Chemnitz in Kraft. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senates vom 08. Juli 2008 und der Genehmigung durch 
das Rektoratskollegium der Technischen Universität Chemnitz vom 09. Juli 2008.  
 
 
Chemnitz, den 11. Juli 2008                
 
Der Rektor  
der Technischen Universität Chemnitz 
 
 
Prof. Dr. Klaus-Jürgen Matthes  
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Anlage 1: nicht-konsekutiver Studiengang Informatik für Journalisten mit dem Abschluss Master of Science 
STUDIENABLAUFPLAN 

 

 

Module  1. Semester 
 

2. Semester 
 

3. Semester 
 

4. Semester 
 

Arbeitsaufwand 
(workload) 
Leistungspunkte 
Gesamt 

1. Grundlagenmodule: 

IfJ_01 Algorithmen und 
Datenstrukturen 

285 AS 
8 LVS 
(4V/2Ü/2T) 
PVL: Klausur 

285 AS 
8 LVS 
(4V/2Ü/2T) 
PVL: Übungs-
aufgaben 
PL: Klausur 

  570 AS / 
19 LP 

FRIZ_01 Informatik I 150 AS 
4 LVS 
(2V/2Ü) 
PVL: Beleg 
PL: Klausur 

   150 AS / 
5 LP 

FRIZ_02 Informatik II  150 AS 
4 LVS 
(2V/2Ü) 
PVL: Beleg 
PL: Klausur 

  150 AS / 
5 LP 

B_02 Proseminar Informatik 90 AS 
2 LVS 
(2S) 
PVL: Übungs-
aufgaben 
2 ASL: Vortrag,  
Hausarbeit 

   90 AS / 
3 LP 

2. Vertiefungsmodule:  
Aus den nachfolgend genannten Modulen sind Module im Gesamtumfang von 38 LP auszuwählen: 

B_X Industrielle IT-Anwendung der 
Informatik 

90 AS 
2 LVS 
(2V) 
PL: Klausur 

   90 AS / 
3 LP 

CE_01 Grundlagen der 
Technischen Informatik 

150 AS 
4 LVS 
(2V/2Ü) 
PL: Klausur 

90 AS 
2 LVS 
(2P) 
ASL: Nachweis des 
Praktikums 

  240 AS / 
8 LP 

GDV_01 Praxisorientierte 
Einführung in die Computergraphik 

90 AS 
3 LVS 
(2V/1Ü) 
ASL: Projektarbeit 

   90 AS / 
3 LP 

ISST_03 Information Retrieval I 90 AS 
2 LVS 
(2V) 
PL: Klausur 

   90 AS / 
3 LP 

MA_01 Höhere Mathematik I 120 AS 
4 LVS 
(2V/2Ü) 
PVL: Aufgaben-
komplexe 
PL: Klausur 

180 AS 
5 LVS 
(2V/3Ü) 
PVL: Aufgaben-
komplexe 
PL: Klausur 

  300 AS / 
10 LP 

MI_01 Medientools 90 AS 
3 LVS 
(1V/2Ü) 
PL: Klausur 

   90 AS / 
3 LP 

MI_02 Medienapplikationen 150 AS 
4 LVS 
(2V/2Ü) 
PVL: Präsentation 
PL: Klausur 

   150 AS / 
5 LP 

MI_07 Medienretrieval (Information 
Retrieval II)* 

150 AS 
4 LVS 
(2V/2Ü) 
PL: Klausur 

   150 AS / 
5 LP 
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Anlage 1: nicht-konsekutiver Studiengang Informatik für Journalisten mit dem Abschluss Master of Science 
STUDIENABLAUFPLAN 

 

 

Module  1. Semester 
 

2. Semester 
 

3. Semester 
 

4. Semester 
 

Arbeitsaufwand 
(workload) 
Leistungspunkte 
Gesamt 

MI_08 Medienmanagement* 150 AS 
4 LVS 
(2V/2Ü) 
PL: Klausur 

   150 AS / 
5 LP 

RA_01 Maschinenorientierte 
Programmierung 

90 AS 
3 LVS 
(1V/1Ü/1P) 
PL: Klausur 

   90 AS / 
3 LP 

BS_02 Grundlagen der 
Anwendungsunterstützung 

 150 AS 
4 LVS 
(2V/2Ü) 
PL: Klausur 

  150 AS / 
5 LP 

MI_03 Mediengestaltung  150 AS 
4 LVS 
(2V/2Ü) 
PVL: Präsentation
PL: Klausur 

  150 AS / 
5 LP 

MI_04 Mediencodierung  150 AS 
4 LVS 
(2V/2Ü) 
PL: Klausur 

  150 AS / 
5 LP 

MI_05 Medienergonomie  150 AS 
4 LVS 
(2V/2Ü) 
PL: Klausur 

  150 AS / 
5 LP 

RA_02 Rechnerorganisation  150 AS 
4 LVS 
(2V/2Ü) 
PL: Klausur 

  150 AS / 
5 LP 

VSR_01 Rechnernetze  150 AS 
4 LVS 
(2V/2Ü) 
PL: Klausur 

  150 AS / 
5 LP 

VSR_05 Sicherheit Verteilter 
Systeme 

 150 AS 
4 LVS 
(2V/2Ü) 
PL: mündliche 
Prüfung 

  150 AS / 
5 LP 

DVS_01 Datenbanken Grundlagen   150 AS 
4 LVS 
(2V/2Ü) 
PVL: Übungsauf-
gaben 
PL: Klausur 

 150 AS / 
5 LP 

GDV_02 Computergraphik I   150 AS 
4 LVS 
(2V/2Ü) 
PL: Klausur 
ASL: mündliche 
Prüfung mit 
OpenGL-Projekt 

 150 AS / 
5 LP 

GDV_05 Grundlagen der 
Computergeometrie 

  150 AS 
4 LVS 
(2V/2Ü) 
PVL: Übungsauf-
gaben 
PL: Klausur 

 150 AS / 
5 LP 

KI_01 Einführung in die Künstliche 
Intelligenz 

  150 AS 
4 LVS 
(2V/2Ü) 
PL: Klausur 

 150 AS / 
5 LP 
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Anlage 1: nicht-konsekutiver Studiengang Informatik für Journalisten mit dem Abschluss Master of Science 
STUDIENABLAUFPLAN 

 

 

Module  1. Semester 
 

2. Semester 
 

3. Semester 
 

4. Semester 
 

Arbeitsaufwand 
(workload) 
Leistungspunkte 
Gesamt 

URZ_01 Techniken der IT-
Sicherheit 

  150 AS 
3 LVS 
(2V/1Ü) 
PL: Klausur 

 150 AS / 
5 LP 

VSR_06 XML-Werkzeuge   150 AS 
4 LVS 
(2V/2Ü) 
PL: mündliche 
Prüfung 

 150 AS / 
5 LP 

3. Modul Forschungsseminar: 

M_01 Forschungsseminar   150 AS 
2 LVS 
(2S) 
2 ASL: Referat, 
Hausarbeit 

 150 AS / 
5 LP 

4. Modul Forschungspraktikum: 

M_02 Forschungspraktikum   450 AS 
P: 12 Wochen 
ASL: 
Praktikumsbericht 

 450 AS / 
15 LP 

5. Modul Master-Arbeit: 

M_03 Master-Arbeit    900 AS 
2 PL: Masterarbeit, 
Kolloquium 

900 AS /   
30 LP 

      

Gesamt LVS (beispielhaft bei 
Wahl der Module B_X, MI_02 bis 
MI_07, DVS_01 und GDV_02)  

24 24 10 0 58 

Gesamt AS (beispielhaft bei Wahl 
der Module B_X, MI_02 bis MI_07, 
DVS_01 und GDV_02) 

915 885 900 900 3600 AS / 120 LP 

 
 
* Die entsprechend gekennzeichneten Module können sowohl im 1. als auch im 3. Semester belegt werden.  
 
Abkürzungen: 
PL Prüfungsleistung 
PVL Prüfungsvorleistung 
ASL Anrechenbare Studienleistung 
AS Arbeitsstunden 
LP Leistungspunkte (1 LP = 30 AS) 
LVS Lehrveranstaltungsstunden (45 min) 
V Vorlesung 
S Seminar 
Ü Übung 
T Tutorium 
P Praktikum 
E Exkursion 
K Kolloquium 
PR Projekt 
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Anlage 2:  Modulbeschreibung zum nicht-konsekutiven Studiengang Informatik für Journalisten mit dem  
                  Abschluss Master of Science 

   

  
Grundlagenmodul 

 

Modulnummer IfJ_01 

Modulname Algorithmen und Datenstrukturen 

Modulverantwortlich Studiendekan der Fakultät für Informatik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte:  
Algorithmen und Programmierung: Begriff des Algorithmus; Spezifikation, 
Pseudocode und Korrektheit; Struktureller Entwurf; Daten und Rekursion; Formale 
Sprachen, Grammatiken und Syntaxdiagramme; Komplexität; imperative 
Programmierung; objektorientierte Programmierung;  
Datenstrukturen: abstrakte Datentypen; Listen; Bäume; Stacks; Queues; Graphen; 
Speicherkonzepte; Sortierverfahren; Suchverfahren; Hashing; geometrische 
Algorithmen 
 
Qualifikationsziele: Erwerb der grundlegenden Befähigung zum Umgang mit 
Datentypen und -strukturen (Listen, Stapel, Schlange, Bäume und Graphen) und 
Algorithmen (z.B.: Iteration, Selektion, Rekursion) sowie der Prinzipien modularer 
und objektorientierter Programmierung 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Tutorium.  
• V: Algorithmen und Programmierung (4 LVS) 
• Ü: Algorithmen und Programmierung (2 LVS) 
• T: Algorithmen und Programmierung (2 LVS) 
• V: Datenstrukturen (4 LVS) 
• Ü: Datenstrukturen (2 LVS) 
• T: Datenstrukturen (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfungsleistung und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind folgende Prüfungsvorleistungen: 
• 120-minütige Klausur zu Algorithmen und Programmierung  
• Nachweis von 4-12 Übungsaufgaben zu Datenstrukturen. Der Nachweis ist 

erbracht, wenn mindestens 75 % der gestellten Aufgaben richtig gelöst worden 
sind. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung:  
• 120-minütige Klausur zu Datenstrukturen 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 19 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 570 AS.  

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 
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Anlage 2:  Modulbeschreibung zum nicht-konsekutiven Studiengang Informatik für Journalisten mit dem  
                  Abschluss Master of Science 

   

 
Grundlagenmodul 

 

Modulnummer FRIZ_01 

Modulname Informatik I 

Modulverantwortlich Leiter des Fakultätsrechenzentrums der Fakultät für Informatik  

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: 
• Einführung in Aufbau und Wirkungsweise von Digitalrechnern 
• Einführung in eine konkrete höhere Programmiersprache 
• Umsetzung numerischer Algorithmen, Rekursion 
• Sortier- und Suchalgorithmen, Komplexität von Algorithmen 
• Einführung in die Technologie der Softwareentwicklung 
 
Qualifikationsziele: 
• Erwerb grundlegender Kenntnisse und Fähigkeiten zu den genannten 

inhaltlichen Schwerpunkten als tragfähige Basis für die Formulierung und 
Lösung von Aufgaben in der Technik, die mit Methoden der Informatik effektiv 
lösbar sind  

• die Fähigkeit, einfache Algorithmen zu entwerfen und in einer modernen 
Programmiersprache umzusetzen 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung.  
• V: Informatik I (2 LVS) 
• Ü: Informatik I (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls Nebenfachmodul für Elektrotechnik, Maschinenbau, Physik, 
Wirtschaftswissenschaften 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten.  
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung:  
• Anfertigung eines Beleges (Umfang: 5 – 15 Seiten) 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Informatik I 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen
______________________________

Nr.27/2008
______________________________

vom 21. Juli 2008
______________________________
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Grundlagenmodul 

 

Modulnummer FRIZ_02 

Modulname Informatik II 

Modulverantwortlich Leiter des Fakultätsrechenzentrums der Fakultät für Informatik  

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: 
• Dynamische Datenstrukturen und darauf basierende Algorithmen (lineare 

Listen, Ringlisten, Bäume) 
• Einführung in die Objektorientierte Programmierung 
• Komplexe Suchalgorithmen, Hash-Verfahren 
• Mensch-Maschine-Schnittstellen  
 
Qualifikationsziele:  
• Erwerb von fundierten Kenntnissen und Fähigkeiten zu den genannten 

inhaltlichen Schwerpunkten als tragfähige Basis für die Formulierung und 
Lösung von Aufgaben in der Technik, die mit Methoden der Informatik effektiv 
lösbar sind 

• Die Fähigkeit, einfache Algorithmen zu entwerfen und in einer modernen 
Programmiersprache umzusetzen 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung.  
• V: Informatik II  (2 LVS)  
• Ü: Informatik II  (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Kenntnisse der Inhalte aus dem Modul FRIZ_01 Informatik I 

Verwendbarkeit des Moduls Nebenfachmodul für Elektrotechnik, Maschinenbau, Physik, 
Wirtschaftswissenschaften 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten.  
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung:  
• Anfertigung eines Beleges (Umfang 5 – 15 Seiten) 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Informatik II 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen
______________________________

Nr.27/2008
______________________________

vom 21. Juli 2008
______________________________
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Grundlagenmodul 

 

Modulnummer B_02 

Modulname Proseminar Informatik 

Modulverantwortlich Studiendekan der Fakultät für Informatik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Das Proseminar führt anhand ausgewählter Themen der Informatik in das 
wissenschaftliche Arbeiten ein. 
 
Qualifikationsziele: Die Studierenden sind in der Lage, wissenschaftlich zu 
arbeiten. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist das Seminar.  
• Proseminar  (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudiengänge der Fakultät für Informatik  
 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die einzelnen Prüfungsleistungen 
und die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung: 
• Nachweis von 1-4 Übungsaufgaben im Proseminar. Der Nachweis ist erbracht, 

wenn alle gestellten Übungsaufgaben bestanden sind. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind 
folgende Prüfungsleistungen als anrechenbare Studienleistungen zu erbringen:  
• 20-minütiger Kurzvortrag im Proseminar  
• Hausarbeit (Umfang 5 bis 10 Seiten, Bearbeitungszeit: 4 Wochen) zum 

Proseminar 
Die Studienleistungen werden jeweils angerechnet, wenn die Note der  
Studienleistung mindestens „ausreichend“ ist.  

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistung: 
• Kurzvortrag, Gewichtung 1 
• Hausarbeit, Gewichtung 1 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 90 AS.  

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.  

Amtliche Bekanntmachungen
______________________________

Nr.27/2008
______________________________

vom 21. Juli 2008
______________________________
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Vertiefungsmodul 

 

Modulnummer B_X 

Modulname Industrielle IT-Anwendung der Informatik 

Modulverantwortlich Studiendekan der Fakultät für Informatik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Aktuelle Themen der IT-Branche mit Bezug zur Informatik. Die Themen 
reichen von technischen Fragestellungen und Lösungen für Probleme bis hin zu 
Zukunftsvisionen. Beispiele dafür sind Fragestellungen des Web Engineering, der 
Telekommunikation, des High Performance Computing, der Softwarearchitekturen, 
Projektmanagement und andere mehr. 
 
Qualifikationsziele: Die Studierenden erhalten einen Überblick über aktuell in der 
industriellen Praxis diskutierte Probleme und Lösungsansätze. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Vorlesung. 
• V: Industrielle IT-Anwendung der Informatik (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudiengänge der Fakultät für Informatik  
 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 
 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Industrielle IT-Anwendung der Informatik 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen
______________________________

Nr.27/2008
______________________________

vom 21. Juli 2008
______________________________
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Vertiefungsmodul 

 

Modulnummer BS_02 

Modulname Grundlagen der Anwendungsunterstützung 

Modulverantwortlich Professur Betriebssysteme 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte:  
• Informationsdarstellung und -verarbeitung 
• Von-Neumann-Rechner 
• Prozesse 
• Prozessinteraktion 
• Speicher 
• Ein- und Ausgabe 
• Netzwerke und Dienste 
• Ausgewählte Protokolle der TCP/IP-Suite 
 
Qualifikationsziele: Die Studierenden erhalten ein prinzipielles Verständnis für die 
technischen Vorgänge, die bei der Ausführung von Programmen innerhalb eines 
Rechners und bei Netzdiensten zwischen Rechnern vor sich gehen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Grundlagen der Anwendungsunterstützung (2 LVS) 
• Ü: Grundlagen der Anwendungsunterstützung (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 
 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Grundlagen der Anwendungsunterstützung 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.  

Amtliche Bekanntmachungen
______________________________

Nr.27/2008
______________________________

vom 21. Juli 2008
______________________________
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Vertiefungsmodul 

 

Modulnummer CE_01 

Modulname Grundlagen der Technischen Informatik 

Modulverantwortlich Professur Technische Informatik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Modellierungs- und Spezifikationstechniken für digitale Funktionen; 
Optimierungsverfahren für digitale Schaltungen; Hardwarebeschreibungssprache 
VHDL, Steuerwerks- und Datenpfadentwurf 
 
Qualifikationsziele: Grundlegendes Verständnis technischer Bausteine und von 
dem Entwurf digitaler Schaltungen 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Grundlagen der Technischen Informatik  (2 LVS) 
• Ü: Grundlagen der Technischen Informatik (2 LVS) 
• P: Grundlagen der Technischen Informatik (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 
 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 
 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind 
folgende Prüfungsleistungen zu erbringen: 
• 90-minütige Klausur zu Grundlagen der Technischen Informatik 
• Anrechenbare Studienleistung: Nachweis des Praktikums zu Grundlagen der 

Technischen Informatik 
 Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung 

mindestens „ausreichend“ ist. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 8 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistung: 
• Klausur zu Grundlagen der Technischen Informatik, Gewichtung 4 – Bestehen 

erforderlich 
• Anrechenbare Studienleistung, Gewichtung 1 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 240 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen
______________________________

Nr.27/2008
______________________________

vom 21. Juli 2008
______________________________
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Vertiefungsmodul 

 

Modulnummer DVS_01 

Modulname Datenbanken Grundlagen  

Modulverantwortlich Professur Datenverwaltungssysteme 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Datenmodelle; Operationen; SQL; Datenmodellierung; Physische 
Datenorganisation; Datenverwaltung; Transaktionsmanager 
 
Qualifikationsziele: Kenntnisse wesentlicher Architektur- und Funktionsprinzipien 
von Datenbanksystemen 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Datenbanken Grundlagen (2 LVS) 
• Ü: Datenbanken Grundlagen (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Kenntnisse in Algorithmen und Programmierung sowie Datenstrukturen 
 

Verwendbarkeit des Moduls •   Bachelor-Studiengänge der Fakultät für Informatik;  
• Exportmodul für weitere Studiengänge der TU Chemnitz mit Informatikanteil 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung: 
• Nachweis von 4-12 Übungsaufgaben zu Datenbanken Grundlagen. Der 

Nachweis ist erbracht, wenn mindestens 75% der gestellten Aufgaben richtig 
gelöst worden sind. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Datenbanken Grundlagen 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 
 
 
 

Amtliche Bekanntmachungen
______________________________

Nr.27/2008
______________________________

vom 21. Juli 2008
______________________________
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Vertiefungsmodul 

 

Modulnummer GDV_01 

Modulname Praxisorientierte Einführung in die Computergraphik 

Modulverantwortlich Professur Graphische Datenverarbeitung und Visualisierung 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Eine praxisorientierte Einführung in das Gebiet der Computergraphik und 
der Virtuellen Realität soll grundlegende Begriffe, Konzepte sowie den Umgang mit 
Softwaretools vermitteln. 
 
Qualifikationsziele: Überblick über das Gebiet der Computergraphik und der 
Virtuellen Realität, Kenntnisse im Umgang mit Modellierungs- und Visualisierungs-
tools 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung.  
• V: Praxisorientierte Einführung in die Computergraphik (2 LVS) 
• Ü: Praxisorientierte Einführung in die Computergraphik (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudiengänge der Fakultät für Informatik   
 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• Anrechenbare Studienleistung:  

praktische Projektarbeit zu Praxisorientierte Einführung in die Computergraphik 
in Form einer Erstellung eines graphischen Programms und 10-minütiger 
Präsentation 
Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung 
mindestens „ausreichend“ ist.  

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 90 AS.  

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.  

Amtliche Bekanntmachungen
______________________________

Nr.27/2008
______________________________

vom 21. Juli 2008
______________________________
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Vertiefungsmodul 

 

Modulnummer GDV_02 

Modulname Computergraphik I 

Modulverantwortlich Professur Graphische Datenverarbeitung und Visualisierung 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Einführung in das Gebiet der Computergraphik unter Bearbeitung folgender 
Themen: 
• Aufbau grafischer Systeme 
• Farbmodelle 
• Windowing und Clipping 
• Rasteralgorithmen 
• Betrachtungstransformationen 
• Hidden surface Algorithmen  
• Beleuchtungsmodelle 
• Schattierungsverfahren 
Es wird der Graphikstandard OpenGL eingesetzt. 
 
Qualifikationsziele: Grundlegende Kenntnisse im Bereich der Visualisierung 
graphischer Modelle, Kenntnisse im Umgang mit OpenGL 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Computergraphik I  (2 LVS) 
• Ü: Computergraphik I  (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 
 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 
 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind 
folgende Prüfungsleistungen zu erbringen: 
• 60-minütige Klausur zu Computergraphik I 
• Anrechenbare Studienleistung: 30-minütige mündliche Prüfung zum Modul mit 

Vorstellung eines erstellten OpenGL-Programmierprojektes 
   Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung     
       mindestens „ausreichend“ ist. 
 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistung: 
• Klausur zu Computergraphik I, Gewichtung 1 
• Anrechenbare Studienleistung, Gewichtung 1 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen
______________________________

Nr.27/2008
______________________________

vom 21. Juli 2008
______________________________
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Vertiefungsmodul 

 

Modulnummer GDV_05 

Modulname Grundlagen der Computergeometrie 

Modulverantwortlich Professur Graphische Datenverarbeitung und Visualisierung 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: In diesem Modul wird geometrisches Grundwissen vermittelt, das für das 
Verständnis der Verfahren und Algorithmen der Computergraphik relevant ist.  
Themen: 
• affine Notation 
• Hesse-Normalform 
• Schnittprobleme 
• Polygon 
• Flächeninhalt 
• Orientierung 
• Konvexe Hülle 
• parametisierte Kurven 
 
Qualifikationsziele: Grundlegendes mathematisches und algorithmisches Wissen 
zur Behandlung elementarer geometrischer Aufgabenstellungen auf dem Computer 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Grundlagen der Computergeometrie (2 LVS) 
• Ü: Grundlagen der Computergeometrie (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 
 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung: 
• Nachweis von 4 bis 12 Übungsaufgaben zu Grundlagen der Computer-

geometrie. Der Nachweis ist erbracht, wenn mindestens 50% der gestellten 
Übungsaufgaben richtig gelöst worden sind. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Grundlagen der Computergeometrie 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen
______________________________

Nr.27/2008
______________________________

vom 21. Juli 2008
______________________________
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Vertiefungsmodul 

 

Modulnummer ISST_03 

Modulname Information Retrieval I 

Modulverantwortlich Professur Informationssysteme und Softwaretechnik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Probleme der IRS, Relevanz, Deskriptoren und Indexierung, 
Normalisierung, Zipf-Gesetz, Stemming, Proximity, Fuzzy-Suche, manuelle und 
automatische Indexierung, Vektor-Systeme; Datenstrukturen für IRS, 
Suchalgorithmen, Dokument-Clustering, Wort-Clustering, Datenkompression, Text 
Mining, Zeichenketten in Molekularbiologie 
 
Qualifikationsziele: Grundkenntnisse über Speicherung und Suche in großen 
Mengen von textuellen Dokumenten 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Vorlesung. 
• V: Information Retrieval I (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 
 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 
 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Information Retrieval I 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen
______________________________

Nr.27/2008
______________________________

vom 21. Juli 2008
______________________________
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Vertiefungsmodul 

 

Modulnummer KI_01 

Modulname Einführung in die Künstliche Intelligenz 

Modulverantwortlich Professur Künstliche Intelligenz 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Einführung in das Gebiet der Künstlichen Intelligenz unter Bearbeitung 
folgender Themen: 
• Intelligente Agenten 
• Problemformulierung und Problemtypen 
• Problemlösen durch Suchen 
• Problemlösen durch Optimieren 
• Logik erster Ordnung, Inferenzen 
• Planen und Handeln 
• Schlussfolgerungssysteme 
• Lernende Agenten 
 
Qualifikationsziele: Der Studierende erhält Einblick in das Gebiet der Künstlichen 
Intelligenz. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Einführung in die Künstliche Intelligenz (2 LVS) 
• Ü: Einführung in die Künstliche Intelligenz (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 
 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 
 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Einführung in die Künstliche Intelligenz 
 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen
______________________________

Nr.27/2008
______________________________

vom 21. Juli 2008
______________________________
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Vertiefungsmodul 

 

Modulnummer MA_01 

Modulname Höhere Mathematik I 

Modulverantwortlich Studiendekan der Fakultät für Mathematik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Die Mathematik ist eine wichtige Grundlagendisziplin für Studiengänge der 
Ingenieurwissenschaften. Sie stellt das Instrumentarium, die mathematischen 
Strukturen und Methoden zur Lösung technischer Probleme bereit. Die inhaltlichen 
Schwerpunkte des Moduls sind die folgenden: 
• Grundlagen (Logik, Mengenlehre, Zahlbereiche) 
• Differential- und Integralrechnung für Funktionen einer Variablen 
• Differentialrechnung für Funktionen mehrerer Variablen 
• Grundbegriffe der linearen Algebra und der linearen Optimierung 
 
Qualifikationsziele: Ausreichend gute Kenntnisse in Mathematik, sowohl der 
Begriffe, der Strukturen und der Methoden, sind eine Grundvoraussetzung für die 
erfolgreiche Durchführung eines technischen Studiums. Ziel des Moduls ist der 
Erwerb des dafür notwendigen Grundwissens durch den Studierenden. Der 
Studierende beherrscht die mathematischen Begriffe und das mathematische 
Kalkül unter dem Aspekt, eine tragfähige Basis für die eigenständige Formulierung 
und Lösung mathematischer Aufgaben zu besitzen, die insbesondere in 
technischen Anwendungen auftreten.  

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung.  
• V: Höhere Mathematik I.1  (2 LVS) 
• Ü: Höhere Mathematik I.1  (2 LVS) 
• V: Höhere Mathematik I.2  (2 LVS) 
• Ü: Höhere Mathematik I.2  (3 LVS) 
 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls Das Modul ist für die mathematische Grundausbildung anderer technischer 
Bachelorstudiengänge geeignet. 
 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die einzelnen Prüfungsleistungen
und die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die  
Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind zwei Prüfungsvorleistungen: 
• für die Prüfungsleistung zu Höhere Mathematik I.1: 

5 Aufgabenkomplexe, von denen 4 bestanden sein müssen. Bestanden  
bedeutet, dass mindestens 50% der Bewertungspunkte erreicht wurden. 

• für die Prüfungsleistung zu Höhere Mathematik I.2: 
       5 Aufgabenkomplexe, von denen 4 bestanden sein müssen. Bestanden              
       bedeutet, dass mindestens 50% der Bewertungspunkte erreicht wurden.  
 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind 
folgende Prüfungsleistungen zu erbringen: 
• 90-minütige Klausur zu Höhere Mathematik I.1 
• 90-minütige Klausur zu Höhere Mathematik I.2 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 10 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 
• Klausur zu Höhere Mathematik I.1, Gewichtung 1 – Bestehen erforderlich 
• Klausur zu Höhere Mathematik I.2, Gewichtung 1 – Bestehen erforderlich 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Amtliche Bekanntmachungen
______________________________

Nr.27/2008
______________________________

vom 21. Juli 2008
______________________________
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Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 300 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen
______________________________

Nr.27/2008
______________________________

vom 21. Juli 2008
______________________________
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Vertiefungsmodul 

 

Modulnummer MI_01 

Modulname Medientools 

Modulverantwortlich Professur Medieninformatik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Zentrale Inhalte der Vorlesung Medientools sind die Definition und 
Erläuterung zentraler Begriffe und Techniken der Medieninformatik in Theorie und 
Praxis. In der Übung werden die Studierenden im Umgang mit dem Equipment der 
Professur Medieninformatik geschult.  
 
Qualifikationsziele: Die Studierenden haben einen breiten Überblick über die 
speziellen Technologien, die in der Medieninformatik Anwendung finden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung.  
• V: Medientools (1 LVS) 
• Ü: Medientools (2 LVS) 
Die Lehrveranstaltungen können auch in englischer Sprache angeboten werden. 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudiengänge der Fakultät für Informatik    
 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung:  
• 60-minütige Klausur zu Medientools 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 90 AS.  

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.  

Amtliche Bekanntmachungen
______________________________

Nr.27/2008
______________________________

vom 21. Juli 2008
______________________________
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Vertiefungsmodul 

 

Modulnummer MI_02 

Modulname Medienapplikationen 

Modulverantwortlich Professur Medieninformatik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Es werden verschiedene Anwendungsfelder (E-Learning, Interactive TV, 
Hypermedia, etc.) und ihre jeweiligen technologischen Grundlagen 
(Codierungsverfahren, Dateiformate) besprochen. 
 
Qualifikationsziele: Studierenden kennen die grundlegenden Techniken und 
Wirkmechanismen verschiedener Medien. Sie können unterschiedliche Medien 
produzieren und verarbeiten. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Medienapplikationen  (2 LVS) 
• Ü: Medienapplikationen  (2 LVS) 
Die Lehrveranstaltungen können auch in englischer Sprache angeboten werden. 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 
 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung: 
• 20-minütige Präsentation zu Medienapplikationen 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Medienapplikationen 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen
______________________________

Nr.27/2008
______________________________

vom 21. Juli 2008
______________________________
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Vertiefungsmodul 

 

Modulnummer MI_03 

Modulname Mediengestaltung 

Modulverantwortlich Professur Medieninformatik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Das Modul führt in die grundlegenden Wirkmechanismen verschiedener 
Medientypen wie Bild, Audio, Video, etc. ein, wobei gestalterische und 
ergonomische Aspekte im Vordergrund stehen. 
 
Qualifikationsziele: Die Studierenden kennen die grundlegenden Techniken und 
Wirkmechanismen verschiedener Medien. Sie können unterschiedliche Medien 
produzieren und verarbeiten. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Mediengestaltung (2 LVS) 
• Ü: Mediengestaltung (2 LVS) 
Die Lehrveranstaltungen können auch in englischer Sprache angeboten werden. 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 
 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung: 
• 20-minütige mündliche Präsentation zu Mediengestaltung 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Mediengestaltung 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen
______________________________

Nr.27/2008
______________________________

vom 21. Juli 2008
______________________________
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Vertiefungsmodul 

 

Modulnummer MI_04 

Modulname Mediencodierung 

Modulverantwortlich Professur Medieninformatik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Es werden zentrale Aspekte der Codierung medialer Daten besprochen. 
Kompressionstechniken, Dateiformate, Streamingverfahren stehen im Mittelpunkt. 
 
Qualifikationsziele: Die Studierenden erhalten ein tiefes Verständnis über die 
Theorien, Konzepte, Methoden, Techniken und Wirkungsweisen der Medien. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Mediencodierung (2 LVS) 
• Ü: Mediencodierung (2 LVS) 
Die Lehrveranstaltungen können auch in englischer Sprache angeboten werden. 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 
 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 
 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Mediencodierung 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem zweiten Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen
______________________________

Nr.27/2008
______________________________

vom 21. Juli 2008
______________________________
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Vertiefungsmodul 

 

Modulnummer MI_05 

Modulname Medienergonomie 

Modulverantwortlich Professur Medieninformatik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Die Medienergonomie behandelt Interaktionsmöglichkeiten zwischen 
Mensch und Computer insbesondere bei multimedialen Inhalten. Ziel ist eine 
benutzergerechte Gestaltung von Benutzungsoberflächen. 
 
Qualifikationsziele: Die Studierenden erhalten ein tiefes Verständnis über die 
Theorien, Konzepte, Methoden, Techniken und Wirkungsweisen der Medien. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Medienergonomie (2 LVS) 
• Ü: Medienergonomie (2 LVS) 
Die Lehrveranstaltungen können auch in englischer Sprache angeboten werden. 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 
 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 
 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Medienergonomie 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem zweiten Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen
______________________________

Nr.27/2008
______________________________

vom 21. Juli 2008
______________________________
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Vertiefungsmodul 

 

Modulnummer MI_07 

Modulname Medienretrieval (Information Retrieval II) 

Modulverantwortlich Professur Medieninformatik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Medienretrieval beschäftigt sich mit der Suche in multimedialen 
Datenbeständen.  
 
Qualifikationsziele: Die Studierenden erhalten ein tiefes Verständnis über die 
Theorien, Konzepte, Methoden, Techniken und Wirkungsweisen der Medien. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Medienretrieval (Information Retrieval II) (2 LVS) 
• Ü: Medienretrieval (Information Retrieval II) (2 LVS) 
Die Lehrveranstaltungen können auch in englischer Sprache angeboten werden. 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Der vorhergehende Besuch des Moduls ISST_03 Information Retrieval I wird 
empfohlen, ist aber nicht notwendig. 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 
 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Medienretrieval (Information Retrieval II) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem zweiten Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen
______________________________

Nr.27/2008
______________________________

vom 21. Juli 2008
______________________________
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Vertiefungsmodul 

 

Modulnummer MI_08 

Modulname Medienmanagement 

Modulverantwortlich Professur Medieninformatik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Das Modul führt ein in die unternehmerische Realität des Medieneinsatzes. 
Themen sind elektronische Märkte, Medienrecht, Open Access und Intellectual 
Property. 
 
Qualifikationsziele: Die Studierenden erhalten ein tiefes Verständnis über 
Anwendungsbereiche der Techniken der Medieninformatik. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Medienmanagement (2 LVS) 
• Ü: Medienmanagement (2 LVS) 
Die Lehrveranstaltungen können auch in englischer Sprache angeboten werden. 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 
 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 
 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Medienmanagement 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem zweiten Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen
______________________________

Nr.27/2008
______________________________

vom 21. Juli 2008
______________________________
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Vertiefungsmodul 

 

Modulnummer RA_01 

Modulname Maschinenorientierte Programmierung 

Modulverantwortlich Professur Rechnerarchitektur und Mikroprogrammierung 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: speicherprogrammierte Rechner; Assemblerprogrammierung; 
Zusammenwirken von Assembler- und Hochsprache 
 
Qualifikationsziele: Befähigung zur maschinennahen Programmierung 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum.  
• V: Maschinenorientierte Programmierung (1 LVS) 
• Ü: Maschinenorientierte Programmierung (1 LVS) 
• P: Maschinenorientierte Programmierung (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudiengänge der Fakultät für Informatik   
 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung:  
• 90-minütige Klausur zu Maschinenorientierte Programmierung 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 90 AS.  

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.  

Amtliche Bekanntmachungen
______________________________

Nr.27/2008
______________________________

vom 21. Juli 2008
______________________________
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Vertiefungsmodul 

 

Modulnummer RA_02 

Modulname Rechnerorganisation 

Modulverantwortlich Professur Rechnerarchitektur und Mikroprogrammierung 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Organisation speicherprogrammierbarer Rechner; Logikentwurf; Rapid 
Prototyping; Design-Flow; Programmierung von Rechnerbausteinen und -gruppen; 
Steuerabläufe der CPU; Leistungsbewertung  
 
Qualifikationsziele: Befähigung zur Entwicklung einfacher Rechner 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung.  
• V: Rechnerorganisation (2 LVS) 
• Ü: Rechnerorganisation (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Kenntnisse der Maschinenorientierten Programmierung (Modul RA_01) 
 

Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudiengänge der Fakultät für Informatik  
 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung:  
• 90-minütige Klausur zu Rechnerorganisation 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS.  

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.  

 

Amtliche Bekanntmachungen
______________________________

Nr.27/2008
______________________________

vom 21. Juli 2008
______________________________
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Vertiefungsmodul 

 

Modulnummer URZ_01 

Modulname Techniken der IT-Sicherheit  

Modulverantwortlich Professur Technische Informatik  

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Das Modul hat Fallstudiencharakter. Im Mittelpunkt steht modernste, vom 
URZ administrierte IT-Infrastruktur: Techniken zum adäquaten Schutz von 
Kommunikationsbeziehungen zwischen Partnern, also Aspekte wie Privatheit, 
Integrität, Authentizität und Verbindlichkeit und deren sinnvoller Einsatz sowie 
Fragen des Social Engineering. Die Problemstellungen werden sowohl aus Sicht 
des Anwenders als auch des Administrators von vernetzten IT-Systemen 
betrachtet. 
 
Qualifikationsziele: Die Studierenden überblicken typische Bedrohungen der 
Sicherheit im heutigen Internet. Sie kennen die Funktionsweise praxisrelevanter 
Mechanismen zur Abwehr von Attacken. Ferner kennen sie die in der Praxis weit 
verbreiteten Sicherheitswerkzeuge und sind in der Lage, Dienste entsprechend des 
eigenen Schutzbedürfnisses zu benutzen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung.  
• V: Techniken der IT-Sicherheit  (2 LVS)  
• Ü: Techniken der IT-Sicherheit  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Kenntnisse in den Bereichen Betriebssysteme und Rechnernetze (TCP/IP) 

Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudiengänge der Fakultät für Informatik  
 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung:  
• 60-minütige Klausur zu Techniken der IT-Sicherheit 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS.  

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.  

Amtliche Bekanntmachungen
______________________________

Nr.27/2008
______________________________

vom 21. Juli 2008
______________________________
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Vertiefungsmodul 

 

Modulnummer VSR_01 

Modulname Rechnernetze 

Modulverantwortlich Professur Verteilte und selbstorganisierende Rechnersysteme 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Der Einsatz moderner Informationstechnologie und global vernetzter 
Rechnersysteme hat sich in ungeahnter Weise auf nahezu alle Bereiche des 
alltäglichen Lebens ausgeweitet. Das Modul vermittelt die zugrunde liegenden 
Konzepte und Prinzipien der Telematik sowie die Grundlagen für den Aufbau von 
Rechnernetzen. 
Es werden folgende Themen behandelt: 
• Modelle für Kommunikation, Dienste und Protokolle 
• ISO/OSI-Referenzmodell und Internet-Modell 
• Technologien zum Netzzugang 
• Vermittlung und Transport von Daten 
• Internet-Protokolle (Internet Protocol Stack), z.B. TCP, UDP, IP 
• Kopplung von Rechnernetzen, z.B. Router, Gateway 
• Sicherheitsaspekte 
• Verteilte Systeme und Anwendungen, z.B. FTP, Mail, Web 
 
Qualifikationsziele: Ausprägung eines fundierten Verständnisses telematischer 
Methoden, Modelle, Prinzipien und Werkzeuge sowie Kenntnisse wesentlicher 
Netztechnologien und ihrer Funktionsprinzipien 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Rechnernetze (2 LVS) 
• Ü: Rechnernetze (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 
 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 
 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Rechnernetze 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen
______________________________

Nr.27/2008
______________________________

vom 21. Juli 2008
______________________________
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Vertiefungsmodul 

 

Modulnummer VSR_05 

Modulname Sicherheit Verteilter Systeme 

Modulverantwortlich Professur Verteilte und selbstorganisierende Rechnersysteme 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Das Angebot fokussiert das Problem der Sicherheit in Rechnernetzen und 
den daran angeschlossenen Anwendungssystemen. Es werden 
Angriffsmöglichkeiten und Schwachstellen aufgezeigt, um daran anschließend 
Sicherheitskonzepte zu diskutieren. Das Modul umfasst: 
• Einführung in Identität, Gefahren, Risiken, Heilung und Sicherheit 
• Einführung in Methoden und Ansätze der Kryptographie  
• Identity & Access Management, z. B. Provisioning, Policies, Single Sign On 

(SSO), Directory Services, RBAC, 802.1X 
• Ansätze, Dienste und Werkzeuge zur Rechnernetz-Sicherheit, z.B. IPSec, 

Kerberos, Zertifikate, LDAP, RADIUS, Firewalls, IDS, Sniffer, Scanner 
• Anwendungsorientierte Sicherheit, z.B. bei Datenaustausch, Mail- und Web-

Anwendungen 
• Management und Sicherheitsaspekte von drahtlosen lokalen Netzen  
• Föderation von Benutzerrechten, z.B. Shibboleth, WS-Federation, Liberty 

Alliance Project  
• Maßnahmen zur systematischen Planung, Ausführung und Überwachung der 

Sicherheit 
• Trends, z.B. Selbstmanagement, Selbstheilung 
 
Qualifikationsziele: Grundlegendes Verständnis über Mechanismen zur Sicherung 
von Rechnersystemen sowie zum Identitäts- und Berechtigungsmanagement, 
sicherer Umgang mit XML-Anwendungen und Werkzeugen; Kennenlernen 
systematischer Ansätze für Sicherheit in verteilten Systemen 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Sicherheit Verteilter Systeme  (2 LVS) 
• Ü: Sicherheit Verteilter Systeme  (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 
 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 
 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 20-minütige mündliche Prüfung zu Sicherheit Verteilter Systeme 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen
______________________________

Nr.27/2008
______________________________

vom 21. Juli 2008
______________________________
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Vertiefungsmodul 

 

Modulnummer VSR_06 

Modulname XML-Werkzeuge 

Modulverantwortlich Professur Verteilte und selbstorganisierende Rechnersysteme 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Die eXtensible Markup Language (XML) ist die Basis für eine Vielzahl von 
Entwicklungen im Bereich des World Wide Web. XML spielt eine zentrale Rolle für 
Transport und Integration von Daten sowie für viele moderne 
Softwareanwendungen. Das Angebot bietet eine grundlegende Einführung in die 
XML und ihre Verwendung in unterschiedlichen Kontexten Verteilter Systeme. Es 
werden diverse aktuelle und praxisrelevante Werkzeuge als Anwendungen von 
XML vorgestellt. Die Themen orientieren sich an der Entwurfsstruktur Verteilter 
Systeme und behandeln: 
• Einführung in Markupsprachen und XML 
• Grundlegende Ansätze, z.B. DTD, XML-Schemas, XML-Editoren, XML-

Anwendungen, Linking, XPath, XSL/XSLT 
• Formate und Werkzeuge im Bereich Daten, z.B. SVG, RSS 
• Formate und Werkzeuge im Bereich Semantik, z.B. RDF, OWL, digitale 

Rechte mit Creative Commons 
• Formate und Werkzeuge im Bereich Benutzerschnittstellen, z.B. XHTML, 

XForms, MicroFormats 
• Formate und Werkzeuge im Bereich Anwendungslogik, z.B. existierende XML 

Web Services für Advertisement, Blogs, Collaboration, Content Analysis, E-
Commerce, Maps, Social Bookmarking, Search, Sight/Sound/Motion, Storage, 
Tagging 

 
Qualifikationsziele: Grundlegendes Verständnis zu Markupsprachen; sicherer 
Umgang mit XML-Anwendungen und Werkzeugen; Fähigkeit zur Nutzung von 
XML-Anwendungen und XML Web Services bei der Realisierung anspruchsvoller 
verteilter Anwendungen; Grundlegendes Wissen über Semantik Web; Fähigkeit zur 
Nutzung von Metadaten-Technologien sowie zur Realisierung von Semantik Web 
Ressourcen 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: XML-Werkzeuge  (2 LVS) 
• Ü: XML-Werkzeuge  (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 
 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 
 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 20-minütige mündliche Prüfung zu XML-Werkzeuge 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen
______________________________

Nr.27/2008
______________________________

vom 21. Juli 2008
______________________________
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Modul Forschungsseminar 

 

Modulnummer M_01 

Modulname Forschungsseminar 

Modulverantwortlich Studiendekan der Fakultät für Informatik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Hier werden zu einem vorgegebenen Problemfeld selbständig 
Einzelaspekte identifiziert und bearbeitet. Das Seminar wird zu den Säulen des 
Studiengangs angeboten. Die Studierenden erarbeiten eigenständig ein Thema, 
stellen es in einer Präsentation zur Diskussion und verfassen anschließend eine 
Seminararbeit, welche den Kriterien einer wissenschaftlichen Arbeit entspricht. 
 
Qualifikationsziele: Die Studierenden werden in die selbständige Bearbeitung 
forschungsrelevanter Probleme eingeführt. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist das Seminar. 
• S: Hauptseminar in der Informatik (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 
 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind 
folgende Prüfungsleistungen als anrechenbare Studienleistungen zu erbringen: 
• 45-minütiges Referat im Hauptseminar in der Informatik 
• Hausarbeit (Umfang ca. 8-15 Seiten, Bearbeitungszeit 8 Wochen) 
Die Studienleistungen werden jeweils angerechnet, wenn die Note der 
Studienleistung mindestens „ausreichend“ ist. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistung: 
• Referat im Hauptseminar in der Informatik, Gewichtung 1 
• Hausarbeit, Gewichtung 1 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen
______________________________

Nr.27/2008
______________________________

vom 21. Juli 2008
______________________________
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Modul Forschungspraktikum 

 

Modulnummer M_02 

Modulname Forschungspraktikum 

Modulverantwortlich Studiendekan der Fakultät für Informatik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Das Forschungspraktikum kann an einer Professur oder auch in einem 
Betrieb durchgeführt werden. Während das Forschungsseminar einen Überblick 
über die wissenschaftliche Vorgehensweise beginnend mit der Themenwahl, 
Literaturrecherche bis hin zur wissenschaftlichen Arbeit vermittelt, steht im 
Praktikum die dauerhafte forschende Tätigkeit im Vordergrund. Beides zusammen, 
die Konzeption wissenschaftlichen Arbeitens sowie das kontinuierliche Arbeiten 
bildet die Voraussetzung für eine gelungene Masterarbeit im letzten Semester. 
 
Qualifikationsziele: Ziel des Forschungspraktikums ist es, dass die Studierenden 
lernen, über einen längeren Zeitraum hinweg selbständig an einer forschungs-
relevanten Problematik zu arbeiten. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist das Praktikum. 
• P: Praktikum (12 Wochen) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 
 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• Anrechenbare Studienleistung: 

reflektierender Praktikumsbericht (Umfang ca. 5-15 Seiten, Bearbeitungszeit 
6 Wochen)             
Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung 
mindestens „ausreichend“ ist. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 15 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 450 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen
______________________________

Nr.27/2008
______________________________

vom 21. Juli 2008
______________________________
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Modul Master-Arbeit 

 

Modulnummer M_03 

Modulname Master-Arbeit 

Modulverantwortlich Studiendekan der Fakultät Informatik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Im Rahmen des Moduls wird eine Masterarbeit erstellt und verteidigt. Das 
Thema der Arbeit steht in inhaltlichem Zusammenhang zu einem der 
Anwendungsschwerpunkte. In der Masterarbeit und der abschließenden 
Verteidigung der Abschlussarbeit weisen die Studierenden nach, dass sie 
innerhalb einer bestimmten Frist ein begrenztes aber anspruchsvolles Problem 
wissenschaftlich bearbeiten können. 
 
Qualifikationsziele: Die Studierenden sind in der Lage, innerhalb einer bestimmten 
Frist ein begrenztes Problem wissenschaftlich zu bearbeiten. 

Lehrformen --- 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Die Masterarbeit kann prinzipiell an jeder Professur der Fakultät für Informatik 
durchgeführt werden. Die Thematik der Arbeit sollte mit der für den 
Anwendungsschwerpunkt verantwortlichen Professur abgestimmt werden. 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 
 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind 
folgende Prüfungsleistungen zu erbringen: 
• Masterarbeit (Umfang ca. 80 Seiten, Bearbeitungszeit 23 Wochen)  
• ca. 45-minütige mündliche Prüfung (Kolloquium) (ca. 30 Minuten Vortrag und 

ca. 15 Minuten Diskussion) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 30 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt.  
Prüfungsleistung: 
• Masterarbeit, Gewichtung 2 
• mündliche Prüfung (Kolloquium), Gewichtung 1 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 900 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 
 

Amtliche Bekanntmachungen
______________________________

Nr.27/2008
______________________________
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______________________________
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Prüfungsordnung für den nicht-konsekutiven Studiengang 
Informatik für Journalisten 

mit dem Abschluss Master of Science (M.Sc.) 
an der Technischen Universität Chemnitz 

vom 11. Juli 2008 
 
Aufgrund von § 24 des Gesetzes über die Hochschulen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Hochschulge-
setz – SächsHG) vom 11. Juni 1999 (SächsGVBl. S. 293), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes 
vom 15. Dezember 2006 (SächsGVBl. S. 515, 521), hat der Senat der Technischen Universität Chemnitz 
die folgende Prüfungsordnung erlassen: 
 

Inhaltsverzeichnis 
 
Teil 1: Allgemeine Bestimmungen 
 
§   1   Regelstudienzeit 
§   2   Prüfungsaufbau  
§   3   Fristen 
§   4   Zulassungsverfahren, Bekanntgabe von Prüfungsterminen und Prüfungsergebnissen 
§   5   Arten der Prüfungsleistungen 
§   6   Mündliche Prüfungsleistungen 
§   7   Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten 
§   8   Alternative Prüfungsleistungen 
§   9   Projektarbeiten 
§  10  Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten 
§  11  Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
§  12  Freiversuch 
§  13  Bestehen und Nichtbestehen 
§  14  Wiederholung von Modulprüfungen 
§  15  Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 
§  16  Prüfungsausschuss 
§  17  Prüfer und Beisitzer 
§  18  Zweck der Masterprüfung 
§  19  Ausgabe des Themas, Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Masterarbeit  
§  20  Zeugnis und Masterurkunde 
§  21  Ungültigkeit der Masterprüfung 
§  22  Einsicht in die Prüfungsakte 
§  23  Zuständigkeiten 
 
Teil 2: Fachspezifische Bestimmungen 
 
§  24  Studienaufbau und Studienumfang 
§  25  Gegenstand, Art und Umfang der Masterprüfung 
§  26  Bearbeitungszeit der Masterarbeit, Kolloquium 
§  27  Hochschulgrad 
 
Teil 3: Schlussbestimmungen 
 
§  28 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

 
In dieser Prüfungsordnung gelten grammatisch maskuline Personenbezeichnungen gleichermaßen für 
Personen weiblichen und männlichen Geschlechts. Frauen können die Amts- und Funktionsbezeichnun-
gen dieser Prüfungsordnung in grammatisch femininer Form führen. Dies gilt entsprechend für die Verlei-
hung von Hochschulgraden, akademischen Bezeichnungen und Titeln. 

 

 
 

Amtliche Bekanntmachungen
______________________________
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Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1  

Regelstudienzeit 
Der Studiengang hat eine Regelstudienzeit von vier Semestern (zwei Jahren). Die Regelstudienzeit um-
fasst das Studium, alle Modulprüfungen einschließlich des Moduls Master-Arbeit und betreute Praxiszei-
ten. 
 

§ 2  
Prüfungsaufbau 

Die Masterprüfung besteht aus Modulprüfungen. Modulprüfungen bestehen in der Regel aus bis zu drei 
Prüfungsleistungen. Modulprüfungen werden studienbegleitend abgenommen.  

 
§ 3  

Fristen 
(1) Die Masterprüfung sollte innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt werden. 
(2) Durch das Lehrangebot wird sichergestellt, dass Prüfungsvorleistungen und Modulprüfungen in den in 
der Studienordnung vorgesehenen Zeiträumen (Prüfungsleistungen in der Regel im Anschluss an die 
Vorlesungszeit) abgelegt werden können. Der Prüfling wird rechtzeitig sowohl über Art, Anzahl, Gegens-
tand und Ausgestaltung  der zu erbringenden Prüfungsvorleistungen und der zu absolvierenden Modul-
prüfungen als auch über die Termine, zu denen sie zu erbringen sind, und ebenso über die Aus- und Ab-
gabezeitpunkte der Hausarbeiten und der Masterarbeit informiert.  
 

§ 4 
Zulassungsverfahren, Bekanntgabe von Prüfungsterminen und Prüfungsergebnissen 

(1) Die Masterprüfung kann nur ablegen, wer 
1.  in den Masterstudiengang Informatik für Journalisten an der Technischen Universität Chemnitz immat-

rikuliert ist und  
2.  die Masterprüfung im gleichen oder (nach Maßgabe des Landesrechts) in einem verwandten Studien-

gang nicht „endgültig nicht bestanden“ hat und 
3.  die im Einzelnen bestimmten Prüfungsvorleistungen für die jeweilige Prüfungsleistung erbracht hat, die 

in den Modulbeschreibungen für die jeweilige Prüfungsleistung festgelegt sind. 
(2) Der Antrag auf Zulassung zur Masterprüfung ist für jede Prüfungsleistung bis spätestens drei Wochen 
vor Beginn des zentralen Prüfungszeitraumes der Technischen Universität Chemnitz bzw. bei Prüfungs-
leistungen außerhalb des zentralen Prüfungszeitraumes bis spätestens drei Wochen vor dem Prüfungs-
termin schriftlich an das Prüfungsamt zu richten. Dem Antrag sind beizufügen:  
1. eine Angabe des Moduls, auf das sich die Prüfungsleistung beziehen soll, 
2. Nachweise über das Vorliegen der genannten Zulassungsvoraussetzungen,  
3. eine Erklärung des Prüflings darüber, dass die Prüfungsordnung bekannt ist und ob er bereits eine 

Masterprüfung im gleichen Studiengang oder (nach Maßgabe des Landesrechts) in einem verwandten 
Studiengang an einer wissenschaftlichen Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland nicht be-
standen oder endgültig nicht bestanden hat oder ob er sich in einem schwebenden Prüfungsverfahren 
befindet und ob er seinen Prüfungsanspruch nach Maßgabe des Landesrechts durch Überschreiten 
der Fristen für die Meldung zu der jeweiligen Prüfung oder deren Ablegung verloren hat. 

(3) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss, in dringenden Fällen dessen Vorsitzender.  
(4) Personen, die sich in ihrer Berufspraxis, im Rahmen der Weiterbildung oder durch autodidaktische 
Studien ein der Studien- und Prüfungsordnung entsprechendes Wissen und Können angeeignet haben, 
können den berufsqualifizierenden Abschluss im externen Verfahren erwerben. Über den Antrag auf Zu-
lassung zur Masterprüfung sowie über das Prüfungsverfahren und über die zu erbringenden Prüfungsleis-
tungen, die den Anforderungen der Prüfungsordnung entsprechen müssen, entscheidet der Prüfungsaus-
schuss. 
(5) Die Zulassung zu einer Prüfungsleistung der Masterprüfung darf nur abgelehnt werden, wenn  
1.   die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen oder die Verfahrensvorschriften nach Absatz 2 nicht   

erfüllt sind, 
2. die Unterlagen unvollständig sind, 
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3. der Prüfling im gleichen oder (nach Maßgabe des Landesrechts) in einem verwandten Studiengang 
die Masterprüfung endgültig nicht bestanden hat oder sich in einem Prüfungsverfahren befindet oder 

4. der Prüfling nach Maßgabe des Landesrechts seinen Prüfungsanspruch durch Überschreiten der 
Fristen für die Meldung zu der jeweiligen Prüfungsleistung oder deren Ablegung verloren hat. 

(6) Ablehnende Entscheidungen sind dem Prüfling spätestens zwei Wochen vor Prüfungsbeginn mit An-
gabe von Gründen und einer Rechtsbehelfsbelehrung schriftlich bekannt zu geben.  
(7) Die Bekanntgabe von Prüfungsterminen, Zulassungslisten und Prüfungsergebnissen erfolgt im Prü-
fungsamt. 

 
§ 5 

Arten der Prüfungsleistungen 
(1) Prüfungsleistungen sind  
1. mündlich (§ 6) und/oder 
2. durch Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten (§ 7) und/oder 
3. durch alternative Prüfungsleistungen (§ 8) und/oder  
4. durch Projektarbeiten (§ 9) 
zu erbringen. 
(2) Macht ein Prüfling durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass er wegen länger andauernder oder 
ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfungsleistung ganz oder teilweise in der 
vorgesehenen Form abzulegen, so kann der Prüfungsausschuss dem Prüfling gestatten, für die Fortset-
zung des Studiums notwendige Leistungen in anderer Form zu erbringen.  
(3) Die Prüfungssprache ist Deutsch. In geeigneten Fällen kann die Prüfungssprache Englisch sein. Re-
gelungen dazu sind in den Modulbeschreibungen getroffen. Auf Antrag des Prüflings können Prüfungs-
leistungen auch in englischer Sprache erbracht werden. Der Antrag begründet keinen Anspruch. 
 

§ 6 
Mündliche Prüfungsleistungen 

(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Prüfling nachweisen, dass er die Zusammenhänge des 
Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. 
Ferner soll festgestellt werden, ob der Prüfling über ein dem Stand des Studiums entsprechendes Grund-
lagenwissen verfügt. 
(2) Mündliche Prüfungsleistungen sind von mehreren Prüfern oder von einem Prüfer in Gegenwart eines 
sachkundigen Beisitzers abzunehmen. 
(3) Mündliche Prüfungsleistungen können als Gruppen- oder als Einzelprüfungsleistungen abgelegt wer-
den. Die Prüfungsdauer für jeden einzelnen Prüfling beträgt mindestens 15 Minuten und höchstens 45 
Minuten.  
(4) Im Rahmen der mündlichen Prüfungsleistung können auch Aufgaben mit angemessenem Umfang zur 
schriftlichen Behandlung gestellt werden, wenn dadurch der mündliche Charakter der Prüfungsleistung 
nicht aufgehoben wird. 
(5) Die wesentlichen Gegenstände, Dauer, Verlauf und Note der mündlichen Prüfungsleistung sind in 
einem Protokoll festzuhalten, das von den Prüfern bzw. bei Gegenwart eines Beisitzers von dem Prüfer 
und dem Beisitzer zu unterzeichnen ist. Ergebnis und Note sind dem Prüfling jeweils im Anschluss an die 
mündliche Prüfungsleistung bekannt zu geben. Das Protokoll ist der Prüfungsakte beizulegen. 
(6) Studierende, die sich zu einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfungsleistung unterziehen 
wollen, sollen nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörer zugelassen werden, es sei denn, 
der Prüfling widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prü-
fungsergebnisses. 
(7) Die Prüfungsleistung kann aus einem wichtigen Grund unterbrochen werden. Ein neuer Prüfungster-
min ist so festzusetzen, dass die Prüfungsleistung unverzüglich nach Wegfall des Unterbrechungsgrundes 
stattfindet. Die Gründe, die zur Unterbrechung geführt haben, sind im Prüfungsprotokoll zu vermerken. 

 
§ 7 

Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten 
(1) Die schriftlichen Prüfungsleistungen umfassen Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten, in 
denen der Prüfling nachweist, dass er auf der Basis des notwendigen Grundlagenwissens in begrenzter 
Zeit mit den gängigen Methoden seines Faches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten kann. Bei schrift-
lichen Prüfungsleistungen können dem Prüfling Themen zur Auswahl gegeben werden.  
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(2) Zu den sonstigen schriftlichen Arbeiten zählt das Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple choice). Es darf in 
einer Modulprüfung nicht den überwiegenden Teil der Prüfungsleistungen ausmachen. Die Aufgaben für 
das Antwort-Wahl-Verfahren sind in der Regel durch zwei Prüfer zu entwerfen. Der Bewertungsmaßstab 
ist von den Prüfern festzulegen. Der Bewertungsmaßstab jeder Frage und die Notenskala sind auf dem 
Fragebogen anzugeben. Die Auswertung von Antwort-Wahl-Verfahren kann automatisiert erfolgen. 
(3) Schriftliche Prüfungsleistungen, deren Bestehen Voraussetzung für die Fortsetzung des Studiums 
sind, sind in der Regel von mindestens zwei Prüfern zu bewerten. Die Note ergibt sich aus dem arithmeti-
schen Mittel der Einzelbewertungen. Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten. 
(4) Die Dauer von schriftlichen Prüfungsleistungen darf 60 Minuten nicht unterschreiten und die Höchst-
dauer von fünf Stunden nicht überschreiten. 
(5) Über Hilfsmittel, die bei einer schriftlichen Prüfungsleistung benutzt werden dürfen, entscheidet der 
Prüfer. Die zugelassenen Hilfsmittel sind mit der Ankündigung des Prüfungstermins bekannt zu geben. 

 
§ 8 

Alternative Prüfungsleistungen 
(1) Alternative Prüfungsleistungen werden im Rahmen von Seminaren, Praktika oder Übungen erbracht. 
Die Leistung erfolgt in Form von schriftlichen Ausarbeitungen, Hausarbeiten, Referaten oder protokollier-
ten praktischen Leistungen im Rahmen einer oder mehrerer Lehrveranstaltung/en. Die Leistungen müs-
sen individuell zurechenbar sein. Bei Hausarbeiten und in der Regel bei schriftlichen Ausarbeitungen hat 
der Prüfling an Eides statt zu versichern, dass sie selbständig angefertigt und keine anderen als die ange-
gebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden. 
(2) Für die Bewertung von alternativen Prüfungsleistungen gelten § 6 Abs. 2 und § 7 Abs. 3 entspre-
chend. 
(3) Dauer und Umfang der alternativen Prüfungsleistung werden in den Modulbeschreibungen festgelegt. 
 

§ 9 
Projektarbeiten 

(1) Durch Projektarbeiten wird in der Regel die Fähigkeit zur Teamarbeit und insbesondere zur Entwick-
lung, Durchsetzung und Präsentation von Konzepten nachgewiesen. Hierbei soll der Prüfling nachweisen, 
dass er an einer größeren Aufgabe Ziele definieren sowie interdisziplinäre Lösungsansätze und Konzepte 
erarbeiten kann. Eine Projektarbeit besteht in der Regel aus der mündlichen Präsentation und einer 
schriftlichen Auswertung oder Dokumentation der Ergebnisse. 
(2) Für Projektarbeiten, deren Bestehen Voraussetzung für die Fortsetzung des Studiums ist, gelten § 6 
Abs. 2 und § 7 Abs. 3 entsprechend. 
(3) Die Dauer der mündlichen Präsentation und der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung werden in der 
Modulbeschreibung festgelegt, wobei eine mündliche Präsentation mindestens 15 Minuten und höchstens 
45 Minuten dauern soll. 
 

§ 10 
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern festgesetzt. Für 
die Bewertung von Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden: 
 
1 -   sehr gut  (eine hervorragende Leistung) 
2  -  gut   (eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt) 
3  -  befriedigend (eine Leistung, die den durchschnittlichen Anforderungen entspricht) 
4  -  ausreichend (eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt) 
5  -  nicht ausreichend (eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr 
      genügt). 
 
Zur differenzierten Bewertung von Prüfungsleistungen können einzelne Noten um 0,3 auf Zwischenwerte 
erhöht oder erniedrigt werden; die Noten  0,7,  4,3,  4,7  und  5,3 sind dabei ausgeschlossen. 
(2) Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, errechnet sich die Modulnote aus dem 
gewichteten arithmetischen Mittel der Noten der einzelnen Prüfungsleistungen, ansonsten ergibt die Note 
der Prüfungsleistung die Modulnote. Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berück-
sichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Die Modulnote lautet: 
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bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5   = sehr gut, 
bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5  = gut, 
bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5  = befriedigend,    
bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0  = ausreichend, 
bei einem Durchschnitt ab 4,1     = nicht ausreichend. 
 
(3) Für das Bestehen des Moduls Master-Arbeit ist notwendig, dass die Masterarbeit von beiden Prüfern 
mindestens mit der Note “ausreichend“ bewertet wird. Die Note für die Masterarbeit errechnet sich dann 
aus dem Durchschnitt der Noten der beiden Prüfer.  
(4) Für die Masterprüfung wird eine Gesamtnote gebildet. Die Gesamtnote errechnet sich aus dem ge-
wichteten arithmetischen Mittel der Modulnoten einschließlich der Note des Moduls Master-Arbeit (vgl.     
§ 25). Für die Bildung der Gesamtnote gelten Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 entsprechend.  
(5) Die Gesamtnote wird durch eine ECTS-Note nach folgendem Schema ergänzt: 
 
ECTS-Note  Prozentsatz der erfolgreichen 

Studierenden, die diese Note in 
der Regel erhalten* 

A 10 
B 25 
C 30 
D 25 
E 10 
  

*  Die Festlegung der zu berücksichtigenden Kohorte der erfolgreichen Studierenden trifft der Prüfungs-
ausschuss. 

 
(6) Werden benotete Studienleistungen als Prüfungsleistungen angerechnet, müssen sie in Art und Um-
fang Prüfungsleistungen entsprechen. Die Masterprüfung darf nicht überwiegend durch die Anrechnung 
von benoteten Studienleistungen erbracht werden. Über die Anrechnung entscheidet der Prüfungsaus-
schuss. 
 

§ 11 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Der Prüfling kann die Anmeldung zu einer Prüfungsleistung ohne Angabe von Gründen zurückziehen, 
sofern er dieses dem Prüfungsamt bis eine Woche vor dem jeweiligen Prüfungstermin mitteilt. 
(2) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn der Prüfling einen für ihn 
bindenden Prüfungstermin ohne triftigen Grund versäumt oder wenn er von einer Prüfung, die er angetre-
ten hat, ohne triftigen Grund zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht inner-
halb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 
(3) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen unverzüglich beim 
Prüfungsausschuss schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Prüflings kann 
die Vorlage eines ärztlichen Attestes und in Zweifelsfällen eines amtsärztlichen Attestes verlangt werden. 
Soweit die Einhaltung von Fristen für die erstmalige Meldung zur Prüfung, die Wiederholung von Prüfun-
gen, die Gründe für das Versäumnis von Prüfungen und die Einhaltung von Bearbeitungszeiten für Prü-
fungsarbeiten betroffen sind, steht der Krankheit des Prüflings die Krankheit eines von ihm überwiegend 
allein zu versorgenden Kindes gleich. 
(4) Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe an, so setzt er im Benehmen mit dem Prüfling einen   
neuen Prüfungstermin fest. 
(5) Versucht der Prüfling das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung nicht 
zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die betreffende Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet. 
(6) Ein Prüfling, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von dem jeweiligen Prüfer 
oder Aufsichtsführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem 
Fall wird die Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet.  
(7) Der Prüfling kann innerhalb von zwei Wochen nach Vorliegen von Entscheidungen nach Absatz 5 
oder 6 verlangen, dass diese vom Prüfungsausschuss überprüft werden. 
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(8) Belastende Entscheidungen sind dem Prüfling durch den Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 

§ 12 
Freiversuch 

(1) Prüfungsleistungen können bei Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen vor Ablauf des im Studien-
ablaufplan vorgesehenen Zeitpunktes abgelegt werden. 
(2) Im Falle einer nicht bestandenen Prüfung gilt diese Prüfung auf Antrag des Kandidaten als nicht un-
ternommen. Im Falle einer bestandenen Prüfung kann die Prüfungsleistung auf Antrag des Kandidaten 
zur Aufbesserung der Note zum nächsten regulären Prüfungstermin wiederholt werden. In diesen Fällen 
zählt die bessere Note. 

 
§ 13 

Bestehen und Nichtbestehen 
(1) Modulprüfungen sind bestanden, wenn sie mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden. Wer-
den in den Modulbeschreibungen mit „Bestehen erforderlich“ gekennzeichnete Prüfungsleistungen mit 
„nicht ausreichend“ bewertet, ist die Modulprüfung nicht bestanden. Nicht bestandene Modulprüfungen, 
welche nicht innerhalb eines Jahres (§ 14) wiederholt wurden oder die bei Wiederholung mit “nicht ausrei-
chend“ bewertet wurden, führen zum endgültigen Nichtbestehen der Modulprüfung. 
(2) Mit dem endgültigen Nichtbestehen einer Modulprüfung gilt die Masterprüfung als „endgültig nicht 
bestanden“. 
(3) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die erforderlichen Prüfungsvorleistungen erbracht und sämtli-
che Modulprüfungen bestanden sind. Eine Masterprüfung, die nicht innerhalb von vier Semestern nach 
Abschluss der Regelstudienzeit abgelegt worden ist, gilt als „nicht bestanden“.  
(4) Erweist sich, dass das Prüfungsverfahren mit Mängeln behaftet war, die die Prüfungsleistung beein-
flusst haben, so kann auf Antrag eines Prüflings oder von Amts wegen angeordnet werden, dass für einen 
bestimmten Prüfling oder alle Prüflinge die Prüfung oder einzelne Teile derselben neu angesetzt werden. 
In diesem Fall sind die bereits erbrachten Prüfungsergebnisse ungültig. 
(5) Mängel im Prüfungsverfahren müssen unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats nach dem 
jeweiligen Prüfungstag beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses oder bei dem Prüfer geltend ge-
macht werden. Anordnungen nach Absatz 4 dürfen nur bis zu dem Zeitpunkt erfolgen, zu dem eine Mel-
dung zum darauf folgenden Prüfungszeitraum noch möglich ist.  
 

§ 14 
Wiederholung von Modulprüfungen 

(1) Bei Nichtbestehen einer Modulprüfung (Modulnote „nicht ausreichend“) ist eine Wiederholungsprüfung 
möglich. Besteht die Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, so können mit „nicht ausreichend“ 
bewertete Prüfungsleistungen nur insoweit wiederholt werden, wie dies zum  Bestehen der Modulprüfung 
erforderlich ist. Unabhängig davon sind Prüfungsleistungen, die in der Modulbeschreibung mit „Bestehen 
erforderlich“ gekennzeichnet sind und mit „nicht ausreichend“ bewertet wurden, zu wiederholen. Eine Wie-
derholungsprüfung ist nur innerhalb eines Jahres zulässig. Diese Frist beginnt mit dem Abschluss der 
letzten Prüfungsleistung der jeweiligen Modulprüfung. Nach Ablauf dieser Frist gilt sie als „endgültig nicht 
bestanden“. 
(2) Eine zweite Wiederholungsprüfung kann nur in besonderen Ausnahmefällen zum nächstmöglichen 
Prüfungstermin durchgeführt werden. Der Prüfling hat dafür umgehend einen begründeten Antrag an den 
Prüfungsausschuss zu stellen.  
(3) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist, abgesehen von dem in § 12 geregelten 
Fall, nicht zulässig. 
(4) Nicht bestandene Modulprüfungen an anderen Universitäten und gleichgestellten Hochschulen sind 
anzurechnen. 
 

§ 15 
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen werden ange-
rechnet, soweit die Gleichwertigkeit gegeben ist. Die Anrechnung kann versagt werden, wenn mehr als 80 
Leistungspunkte oder die Masterarbeit angerechnet werden soll. Über die Anrechnung entscheidet der 
Prüfungsausschuss. Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen sind gleichwertig, wenn sie 
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in Inhalt, Umfang und in den Anforderungen denjenigen dieses Studienganges im Wesentlichen entspre-
chen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung 
vorzunehmen. Bei der Anerkennung und Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungs-
leistungen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, sind die von der Kultusminis-
terkonferenz (KMK) und Hochschulrektorenkonferenz (HRK) gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie 
Absprachen im Rahmen von Hochschulkooperationsvereinbarungen zu beachten.  
(2) Einschlägige berufspraktische Tätigkeiten kann der Prüfungsausschuss anrechnen. 
(3) In einer besonderen Hochschulprüfung (Einstufungsprüfung) können Studienbewerber, die die Zu-
gangsvoraussetzung für diesen Masterstudiengang erfüllen, nachweisen, dass sie über Kenntnisse und 
Fähigkeiten verfügen, die eine Einstufung in ein höheres Fachsemester rechtfertigen.  
(4) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Leistungspunkte und die Noten - so-
weit die Notensysteme vergleichbar sind - zu übernehmen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der 
Vermerk „bestanden“ aufgenommen. Eine Kennzeichnung der Anrechnung im Zeugnis ist zulässig.  
(5) Die Studierenden haben die für die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungs-
leistungen erforderlichen Unterlagen vorzulegen.  

 
§ 16 

Prüfungsausschuss 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und zur Wahrnehmung der durch diese Prüfungsordnung zuge-
wiesenen Aufgaben bestellt der Fakultätsrat der Fakultät für Informatik einen Prüfungsausschuss.  
(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus dem Vorsitzenden, dessen Stellvertreter und einem weiteren 
Mitglied aus dem Kreis der an der Fakultät für Informatik tätigen Hochschullehrer, einem Mitglied aus dem 
Kreis der wissenschaftlichen Mitarbeiter und einem Mitglied aus dem Kreis der Studierenden.  
(3) Die Amtszeit beträgt in der Regel drei Jahre, für studentische Mitglieder ein Jahr. 
(4) Der Prüfungsausschuss ist für alle Fragen im Zusammenhang mit der Prüfungsordnung zuständig, 
insbesondere für: 
1. die Organisation der Prüfungen, 
2. die Anrechnung von Studienzeiten sowie von Studien- und Prüfungsleistungen, 
3. die Aufstellung der Listen der Prüfer und der Beisitzer, 
4. die Entscheidung über angemessene Prüfungsbedingungen für Studierende während der Inan-

spruchnahme der gesetzlichen Mutterschutzfristen und der Fristen der Elternzeit, 
5. die Entscheidung über angemessene Prüfungsbedingungen für behinderte Studierende und chronisch 

Kranke. 
(5) Der Prüfungsausschuss kann Aufgaben an den Vorsitzenden zur Erledigung übertragen. Dies gilt 
nicht für Entscheidungen nach § 11 und für Berichte an den Fakultätsrat. 
(6) Der Prüfungsausschuss berichtet dem Fakultätsrat über die Entwicklung des Arbeitsaufwandes 
(workload), der Prüfungs- und Studienzeiten, der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Masterarbeit, 
über die Verteilung der Modul- und Gesamtnoten und gibt Anregungen zur Reform der Studien- und Prü-
fungsordnung. 
(7) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn der Vorsitzende oder dessen Stellvertreter und die 
Mehrheit der Mitglieder anwesend sind und die Hochschullehrer über die Mehrheit der Stimmen verfügen. 
Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich.  
(8) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme von Prüfungen beizuwoh-
nen. Sie können Zuständigkeiten des Prüfungsausschusses nicht wahrnehmen, wenn sie selbst Beteiligte 
der Prüfungsangelegenheit sind. 
(9) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im 
öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
(10)  Der Prüfungsausschuss ist in Angelegenheiten, welche die Prüfungsordnung betreffen, Wider-
spruchsbehörde. 
 

§ 17 
Prüfer und Beisitzer 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer und Beisitzer. Zu Prüfern werden Mitglieder und Angehöri-
ge der Hochschule oder anderer Hochschulen bestellt, die in einem Prüfungsfach zur selbständigen Lehre 
berechtigt sind; soweit ein Bedürfnis besteht, kann auch zum Prüfer bestellt werden, wer die Befugnis zur 
selbständigen Lehre nur für ein Teilgebiet eines Prüfungsfaches besitzt. Entsprechend dem Zweck und 
der Eigenart der Hochschulprüfung können auch Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie in der berufli-
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chen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen zu Prüfern bestellt werden. Prüfungsleistungen dürfen 
nur von Personen bewertet werden, die selbst mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine 
gleichwertige Qualifikation besitzen.  
(2) Die Prüfer und Beisitzer sind bei ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig.  
(3) Der Prüfling kann für die Bewertung der Masterarbeit (§ 19) und der mündlichen Prüfungsleistungen 
(§ 6) den Prüfer oder eine Gruppe von Prüfern dem Prüfungsausschuss vorschlagen. Der Vorschlag be-
gründet keinen Anspruch.  
(4) Der Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass dem Prüfling die Namen der Prüfer und Beisitzer mindes-
tens zwei Wochen vor dem Prüfungstermin bekannt gegeben werden.  
(5) Für die Prüfer und die Beisitzer gilt § 16 Abs. 9 entsprechend.  
 

§ 18 
Zweck der Masterprüfung 

Die Masterprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Masterstudiums. 
Durch die Masterprüfung wird festgestellt,  

- ob der Prüfling ein Wissen und Verstehen nachweist, das normalerweise auf der Bachelor-Ebene 
aufbaut und diese wesentlich vertieft und erweitert und  

- ob der Prüfling in der Lage ist, die Besonderheiten, Grenzen, Terminologie und Lehrmeinungen 
des Lehrgebiets zu definieren und interpretieren und  

- ob der Prüfling befähigt ist, sein Wissen und Verstehen zur Problemlösung auch in neuen und un-
gewohnten Situationen anzuwenden und  

- ob der Prüfling auf der Grundlage unvollständiger und begrenzter Informationen wissenschaftlich 
fundierte Entscheidungen fällen kann und dabei gesellschaftliche, wissenschaftliche und ethische 
Erkenntnisse zu berücksichtigen weiß.  

 
§ 19 

Ausgabe des Themas, Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Masterarbeit 
(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage und befähigt ist, innerhalb einer vorgege-
benen Frist, ein angemessenes fachspezifisches bzw. fachübergreifendes Problem auf dem aktuellen 
Stand von Forschung oder Anwendung selbständig mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und 
seine Ergebnisse in klarer und eindeutiger Weise zu formulieren und zu vermitteln.  
(2) Das Thema der Masterarbeit muss in einem inhaltlichen Zusammenhang mit dem Studiengang ste-
hen. Die Masterarbeit kann von jedem Prüfungsberechtigten betreut werden. Der Prüfling hat das Recht, 
einen Betreuer sowie ein Thema vorzuschlagen. Ein Rechtsanspruch darauf, dass dem Vorschlag ent-
sprochen wird, besteht nicht. 
(3)  Bei der Abgabe der Masterarbeit hat der Prüfling an Eides statt zu versichern, dass sie selbständig 
angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden. Bei einer 
Gruppenarbeit ist der individuelle Anteil jedes Prüflings genau auszuweisen.  
(4) Die Masterarbeit ist in drei Exemplaren in maschinenschriftlicher und gebundener Ausfertigung ter-
mingemäß abzugeben. 
(5) Die Themenausgabe und der Abgabezeitpunkt sind aktenkundig zu machen.  
(6) Das Thema der Masterarbeit kann einmal zurückgegeben werden, jedoch nur innerhalb von vier Wo-
chen nach Ausgabe des Themas.  
(7) Die Masterarbeit ist in der Regel von mindestens zwei Prüfern selbständig zu bewerten. Darunter soll 
der Betreuer der Masterarbeit sein. Die Bewertung erfolgt nach § 10 Abs. 1 dieser Prüfungsordnung. Das 
Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten.  
(8) Nicht fristgemäß eingereichte Masterarbeiten werden mit der Note „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 
Wird die Masterarbeit mit schlechter als „ausreichend“ (4,0) bewertet, kann sie nur einmal wiederholt wer-
den. Bei Wiederholung der Masterarbeit ist eine Rückgabe des Themas in der in Absatz 6 genannten Frist 
jedoch nur zulässig, wenn der Prüfling bei der Anfertigung seiner mit „nicht ausreichend“ bewerteten    
Masterarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. 

 
§ 20 

Zeugnis und Masterurkunde 
(1) Nach dem erfolgreichen Abschluss der Masterprüfung wird unverzüglich, möglichst innerhalb von vier 
Wochen ein Zeugnis ausgestellt. In das Zeugnis der Masterprüfung sind die Bezeichnungen der Module, 
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die Modulnoten und die erreichten Leistungspunkte, das Thema der Masterarbeit, die Gesamtnote     
(deutsche Note und ECTS-Note) und die Gesamtleistungspunkte aufzunehmen.  
(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist, und 
wird vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet.  
(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Masterprüfung erhält der Prüfling die Masterurkunde mit dem Datum 
des Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des Mastergrades beurkundet. Die Masterurkunde wird vom 
Dekan und dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Techni-
schen Universität versehen. Der Masterurkunde ist eine englischsprachige Übersetzung beizufügen. 
(4) Es wird ein Diploma Supplement (DS) ausgestellt. Als Darstellung des nationalen Bildungssystems ist 
der zwischen KMK und HRK abgestimmte Text in der jeweiligen Fassung zu verwenden.  
(5) Sorben können den Grad in sorbischer Sprache führen und eine sorbischsprachige Fassung der   
Masterurkunde und des Zeugnisses erhalten.  
(6) Die Hochschule stellt Studenten, die ihr Studium nicht abschließen, auf Antrag ein Studienzeugnis 
über die erbrachten Leistungen aus.  
 

§ 21 
Ungültigkeit der Masterprüfung 

(1) Hat der Prüfling bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach Aushändi-
gung des Zeugnisses bekannt, so kann die Note der Prüfungsleistung entsprechend § 11 Abs. 5 berichtigt 
werden. Gegebenenfalls kann die Modulprüfung für „nicht ausreichend“ und die Masterprüfung für „nicht 
bestanden“ erklärt werden. 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass der Prüfling 
hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, 
so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat der Prüfling die Zulassung vorsätzlich 
zu Unrecht erwirkt, so kann die Modulprüfung für „nicht ausreichend“ und die Masterprüfung für „nicht 
bestanden“ erklärt werden.  
(3) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen 
Zeugnis ist auch die Masterurkunde, deren englische Übersetzung und das Diploma Supplement einzu-
ziehen, wenn die Masterprüfung aufgrund einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Ent-
scheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach Ausstellen des 
Zeugnisses ausgeschlossen.  
(4) Dem Prüfling ist vor einer Entscheidung nach Absatz 1 oder Absatz 2 Gelegenheit zur Äußerung zu 
geben.  

 
§ 22 

Einsicht in die Prüfungsakte 
Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird dem Absolventen auf Antrag in an-
gemessener Frist Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, in die darauf bezogenen Gutachten und 
in die Prüfungsprotokolle gewährt. 
 

§ 23 
Zuständigkeiten 

Insbesondere Entscheidungen über die Folgen von Verstößen gegen Prüfungsvorschriften (§ 11), das 
Bestehen und Nichtbestehen (§ 13), über die Anrechnung von Prüfungs- und Studienleistungen (§ 15), 
über die Bestellung der Prüfer und Beisitzer (§ 17), die Berechtigung zur Ausgabe der Masterarbeit (§ 19) 
und über die Ungültigkeit der Masterprüfung (§ 21) werden durch den Prüfungsausschuss getroffen. Die 
Ausstellung von Zeugnissen und Urkunden obliegt dem Prüfungsamt. 
 
 

Teil 2 
Fachspezifische Bestimmungen 

 
§ 24 

Studienaufbau und Studienumfang 
(1) Der Studiengang hat einen modularen Aufbau. Er besteht aus Grundlagen-, Vertiefungsmodulen, dem 
Modul Forschungsseminar und dem Modul Forschungspraktikum, die als Pflicht- oder Wahlpflichtmodule 
angeboten werden, sowie dem Modul Master-Arbeit. 
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(2) Für den erfolgreichen Abschluss des Masterstudiums sind 120 Leistungspunkte erforderlich. 
(3) Der zeitliche Umfang der erforderlichen Arbeitsleistung des Studierenden beträgt pro Semester durch-
schnittlich 900 Arbeitsstunden. Bei erfolgreichem Abschluss von Modulprüfungen werden die dafür vorge-
sehenen  Leistungspunkte vergeben.  

§ 25 
Gegenstand, Art und Umfang der Masterprüfung 

(1) Folgende Module sind Bestandteile der Masterprüfung: 
 
1. Grundlagenmodule: 
Folgende Module mit einem Gesamtumfang von 32 LP sind zu belegen: 
 

IfJ_01 Algorithmen und Datenstrukturen, 19 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 19 
FRIZ_01 Informatik I, 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
FRIZ_02 Informatik II, 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
B_02 Proseminar Informatik, 3 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 3 

 
2. Vertiefungsmodule: 
Aus den nachfolgend genannten Vertiefungsmodulen sind Module im Gesamtumfang von 38 LP auszu-
wählen: 
 

B_X Industrielle IT-Anwendung der Informatik, 3 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 3 
BS_02 Grundlagen der Anwendungsunterstützung, 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 
CE_01 Grundlagen der Technischen Informatik, 8 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 8 
DVS_01 Datenbanken Grundlagen, 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 
GDV_01 Praxisorientierte Einführung in die Computergraphik, 3 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 3 
GDV_02 Computergraphik I, 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 
GDV_05 Grundlagen der Computergeometrie, 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 
ISST_03 Information Retrieval I, 3 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 3 
KI_01 Einführung in die Künstliche Intelligenz, 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 
MA_01 Höhere Mathematik I, 10 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 9 
MI_01 Medientools, 3 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 3 
MI_02 Medienapplikationen, 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 
MI_03 Mediengestaltung, 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 
MI_04 Mediencodierung, 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 
MI_05 Medienergonomie, 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 
MI_07 Medienretrieval (Information Retrieval II), 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 
MI_08 Medienmanagement, 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 
RA_01 Maschinenorientierte Programmierung, 3 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 3 
RA_02 Rechnerorganisation, 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 
URZ_01 Techniken der IT-Sicherheit, 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 
VSR_01 Rechnernetze, 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 
VSR_05 Sicherheit Verteilter Systeme, 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 
VSR_06 XML-Werkzeuge, 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 

 
3. Modul Forschungsseminar: 
M_01 Forschungsseminar, 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
 
4. Modul Forschungspraktikum: 
M_02 Forschungspraktikum, 15 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
 
5. Modul Master-Arbeit:  
M_03 Master-Arbeit, 30 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 30 
 
(2) In den Modulbeschreibungen, die Bestandteil der Studienordnung sind, sind Anzahl, Art, Gegenstand 
und Ausgestaltung der Prüfungsleistungen festgelegt. 
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§ 26 
Bearbeitungszeit der Masterarbeit, Kolloquium 

(1) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt höchstens 23 Wochen.  
(2) Im Einzelfall kann auf begründeten Antrag der Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit um höchstens 
sechs Wochen verlängern. 
(3) Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit sind vom Betreuer so zu begrenzen, dass die 
Frist zur Bearbeitung der Masterarbeit eingehalten werden kann.  
(4) Der Prüfling erläutert seine Masterarbeit in einem Kolloquium. 

§ 27 
Hochschulgrad 

Ist die Masterprüfung bestanden, verleiht die Technische Universität Chemnitz den Grad „Master of Scien-
ce (M.Sc.)”.  
 

 
Teil 3 

Schlussbestimmungen 
 

§ 28 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Die Prüfungsordnung gilt für die ab Wintersemester 2008/2009 Immatrikulierten.  
 
Die Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Technischen Universität Chemnitz in Kraft. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senates vom 08. Juli 2008 und der Genehmigung durch das 
Rektoratskollegium der Technischen Universität Chemnitz vom 09. Juli 2008.  
 
 
Chemnitz, den 11. Juli 2008 
 
Der Rektor  
der Technischen Universität Chemnitz 
 
 
 
Prof. Dr. Klaus-Jürgen Matthes 

 
 

Amtliche Bekanntmachungen
______________________________

Nr.27/2008
______________________________

vom 21. Juli 2008
______________________________

1379


